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Landkreis Görlitz 
 

 
Vorlage Nr. 
BV/162/2026 

 

Geschäftsbereich 
Dezernat III 

 

  

  

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status der Sitzung 

Technischer Ausschuss 03.03.2026 Vorberatung nicht öffentlich 

Finanzausschuss 09.03.2026 Vorberatung nicht öffentlich 

Hauptausschuss 10.03.2026 Entscheidung öffentlich 

 

 
TOP 

 
Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen zur Unterbringung 
des neuen Fachkabinetts am BSZ Zittau 
 

 
 
 
 
Dr. Stephan Meyer 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 

 
Der Hauptausschuss genehmigt eine überplanmäßige Auszahlung zur Unterbringung des 
Unterrichtsmaterials für neues Fachkabinetts am BSZ Zittau in Höhe von 206.000,00 Euro. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Belastungen im laufenden HH-Jahr 206.000 Euro 
Veranschlagt unter Budget 20.04 
Buchungsstelle 23.1.1.02/4058.785110 – Ansatz 2026: 

0 Euro 
Belastung der Folgejahre keine 
 

Begründung 
Im Rahmen des Just Transition Fund (JTF) soll der Bereich Kfz-Mechatronik 
zukunftsorientiert weiterentwickelt werden. Geplant ist die Neuanschaffung eines 
Fachkabinetts für Elektromobilität, einschließlich eines Elektrofahrzeugs, einer Ladesäule 
sowie moderner Lehrsysteme für Hochvolt- und Batterietechnik. Für dieses Projekt liegt 
bereits ein Bewilligungsbescheid über eine Summe von 600.000 Euro vor. 
 
Für die Unterbringung der bewilligten Ausstattung stehen derzeit jedoch keine nutzbaren 
räumlichen Kapazitäten zur Verfügung. Der ursprünglich ebenfalls über den JTF 
vorgesehene Neubau einer Ausbildungshalle wurde abgelehnt. Eine sichere und dauerhafte 
Unterbringung dieser kostenintensiven Investition ist daher zwingend erforderlich. Deshalb 
soll jetzt das vorhandene Lager von Unterrichtsmaterialen im Werkstattbereich der Schule 
freigelenkt werden, um diesen Raum dann für die Ausbildung Elektromobilität nutzen zu 
können. Es wurde untersucht, ob das weitestgehend ungenutzte Nebengebäude (Garagen) 
für die Unterbringung nutzbar ist. Die Fläche wäre ausreichend, doch der bauliche Zustand 
lässt eine sofortige Nutzung nicht zu. Der Aufwand für eine Sanierung des bestehenden 
Gebäudekomplexes ist als unwirtschaftlich einzustufen. Deshalb soll das alte Nebengebäude 
abgerissen und durch Fertigteilgaragen ersetzt werden. 
 
Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung soll vorrangig aus dem Budget der Schule 
und Restmitteln aus dem Jahr 2025 erfolgen.  
 
Folgende Buchungsstellen sollen zur Deckung herangezogen werden 
 

Buchungsstelle Bezeichnung  

23.1.1.02.421101 Unterhaltung Grundstücke 
und baulichen Anlagen  

30.000,00 € 

23.1.1.02.421108 Unterhaltung Grundstücke 
und bauliche Anlagen (SSA) 

91.000,00 € 

23.1.1.02.424111 Bewirtschaftungskosten Elt. 
(Strom) 

10.000,00 € 

23.1.1.02.424112 Bewirtschaftungskosten 
Heizung 

23.000,00 € 

23.1.1.02.427122 Kompetenzmittel 
(Fördermittel für die 
berufliche Bildung) 

35.000,00 € 

23.1.1.05.421101 Unterhaltung Grundstücke 
und baulichen Anlagen (BSZ 
Görlitz) 

17.000,00 € 

Summe  206.000,00 € 
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